
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse und Veranstaltungstermine 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse sowie mehrere Veranstaltungstermine bekannt: 
 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    29.11.2016 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   06.12.2016 

 Sitzung des Gemeinderats      13.12.2016 

 Jahresabschluss des Gemeinderats     20.12.2016 

 Bürgerversammlung       30.11.2016 

 Jahreshauptversammlung FFW Berglen    18.11.2016   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  
- Kreisumlage-Hebesatz 2017 

   

    
Der Vorsitzende informiert, dass der Hebesatz der Kreisumlage voraussichtlich bei 36,6% liegen 
wird.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.3. Bekanntgaben  
- Breitbandausbau im Ortsteil Linsenhof im Zuge des FTTC-Ausbaus der 
Gemeinde Rudersberg 

   

    
Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat darüber, dass die Gemeinde Rudersberg die ge-
meinsame Ausschreibung für den FTTC-Ausbau Rudersberg / Berglen einschließlich des Orts-
teils Linsenhof bestätigt hat. Der Start der Arbeiten soll voraussichtlich Mitte 2017 erfolgen.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.4. Bekanntgaben  
- Breitbandausbau im Gebiet "Süd" 

   

    
Bürgermeister Friedrich informiert, dass der Breitbandausbau der Telekom Deutschland GmbH 
im Südteil der Gemeinde Berglen abgeschlossen ist. Die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile 
Lehnenberg, Spechtshof, Reichenbach, Steinach, Erlenhof und Gewerbegebiet Erlenhof können 
seit dem 14.11.2016 die neuen Bandbreiten buchen. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung 
wird je nach Entfernung zum Schaltgehäuse bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im 
Upload erreichen. 
In den letzten vier Jahren ist es gelungen, nahezu alle Ortsteile mit einer größeren Bandbreite zu 
versorgen. Die noch ausstehenden Weiler werden im Zuge des FTTC-Ausbaus Rudersberg / 
Berglen entsprechend versorgt.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  
- Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Berglen - 
Wieslauf 

   

    
Der Vorsitzende informiert, dass der Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf am 
21.11.2016 eine Verbandsversammlung abhalten wird.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Liste der Altersjubilare 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Liste mit den Altersjubilaren in Umlauf und bittet die Gemeinderäte da-
rum, sich nach Teilorten sortiert einzutragen.    
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 18.10.2016 

   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
18.10.2016 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 
Gemeinderat Volker Tottmann     24. Oktober 
Gemeinderätin Ute Aigner      25. Oktober 
Gemeinderat Armin Haller      13. November   
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsteil Reichenbach 

   

    
Gemeinderat Frey erkundigt sich nach dem Termin für die Umstellung der Straßenbeleuchtung 
auf LED-Leuchten im Ortsteil Reichenbach. 
 
Der Vorsitzende informiert, dass der Förderbescheid in Höhe von ca. 28.000 € für den dritten 
Abschnitt seit rund acht Wochen vorliegt. Im Laufe des nächsten Jahres wird sich der Gemein-
derat mit der abschließenden Umstellung (Phase 3) der Beleuchtung auf LED-Leuchten befas-
sen.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Kämmerei 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Verteilung des Amtsblatts 

   

    
Gemeinderat Hammer spricht die Verteilung des neuen Amtsblatts an. Dieses sollte unbedingt 
separat und nicht als Beilage des Wochenblattes verteilt werden. 
 
Der Vorsitzende sagt zu, diesen Hinweis an die für den Vertrieb verantwortliche Druckerei Grü-
bel weiterzuleiten.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Vorzimmer Bürgermeister 
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Überfüllte Altpapierbehälter 

   

    
Gemeinderat Möhler teilt mit, dass die Altpapiercontainer an mehreren Standorten im Gemein-
degebiet überfüllt sind. 
 
Der Vorsitzende informiert, dass die Leerung der Container Sache der AWG ist. Er bittet darum, 
der Verwaltung die genauen Standorte mitzuteilen. Die Verwaltung wird das Anliegen dann an 
die AWG weiterleiten.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von den anwesenden Bürgern werden keine Anfragen gestellt.    
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4. Baubeschluss Neubau Hochbehälter Galgenberg 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 245/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Riker vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann und den technischen 
Betriebsführer des Wasserwerks, Herrn Ferdinand von der Süwag Grüne Energie und Wasser 
GmbH und übergibt nach einer kurzen Einführung in die Thematik das Wort an Herrn Riker, der 
die Notwendigkeit der Maßnahme, die Gegenüberstellung der Varianten sowie die wirtschaftli-
che Wertung anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert.  
Empfohlen wird ein Hochbehälter mit zwei Edelstahlbehältern. Der Neubau soll als freistehender 
Stahlbetonbau in Feldscheunenoptik in unmittelbarer Nähe des bestehenden Hochbehälters 
ausgeführt werden. Versorgungsgebäude, Infrastruktur und Fallleitung sind dort schon vorhan-
den.  
 
Herr Ferdinand von der Süwag ist der Auffassung, dass der Hochbehälter lange Jahre gut ge-
dient hat, aber jetzt faktisch zu klein ist. Ein Neubau am selben Standort soll gebaut werden, um 
wieder auf den Stand der Technik zu kommen. Die Sanierungsmaßnahmen im Netz in den ver-
gangenen Jahren werden auch die Chance vergrößern, die Netzverluste geringer zu halten.  
 
Für Gemeinderätin Jooß waren die Ausführungen von Herrn Riker überzeugend. Ziel ist es eine 
optimale Trinkwasserqualität sicherzustellen. Die SPD-Fraktion spricht sich deshalb für den 
Neubau als Edelstahlbehälter aus. 
 
Herr Ferdinand führt zur Anfrage von Gemeinderätin Jooß bezüglich der Aufbereitung des 
Trinkwassers mit Chlor im Versorgungsbereich des Hochbehälters Galgenberg aus, dass in den 
Bauphasen 1 und 2 und bei den Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Ödernhardt in sehr kurzer Zeit 
einiges am Wasserversorgungsnetz bewegt wurde. Teilweise waren die Rohre offen. Um sicher-
zustellen, dass keine Keime im Netz sind, wird dem Hochbehälter täglich eine geringe Menge 
Chlor zugegeben, damit sich die Dosierung gleichmäßig in den Ortsnetzen verteilt. Die Chlorzu-
gaben und die Chlorwerte werden regelmäßig vom Wasserwerk und einem unabhängigen Insti-
tut geprüft. Es handelt sich nach der Trinkwasserverordnung um eine zulässige Aufbereitungs-
methode. Der zulässige Grenzwert von 0,3 mg/l wird eingehalten, zum Teil sogar deutlich unter-
schritten. Der Geruch und der Geschmack des Chlors ist jedoch in der Wahrnehmung der Per-
sonen sehr unterschiedlich.  
 



Gemeinderat Scherhaufer weist darauf hin, dass die Beschilderung der Maßnahme in der Orts-
durchfahrt an einigen Stellen dürftig war.  
Er führt weiter aus, dass der Neubau des Hochbehälters an exponierter Stelle errichtet werden 
soll und erkundigt sich, ob die Edelstahlbehälter nicht auch erdüberdeckt ausgeführt werden 
können. 
 
Herr Riker teilt hierzu mit, dass einer der vielen Vorteile des Edelstahlbehälters der ist, dass er 
von der Geländeoberkante nach oben gebaut wird und dadurch die Wasserspiegellage gegen-
über dem Bestand deutlich angehoben werden kann. Durch die Erhöhung des Wasserspiegels 
und die Druckerhöhung von 0,5 bar könnten künftig auch kleiner dimensionierte Pumpen einge-
setzt werden. Der höhere Wasserdruck wird für das Rohrmaterial in der Regel kein Problem 
sein. Er geht nicht davon aus, dass die Haushalte mit weiteren Druckreduzierern arbeiten müs-
sen.  
 
Gemeinderat Klenk spricht sich ebenfalls für Variante 3 aus. Er empfiehlt der Verwaltung, die 
Bevölkerung künftig vorab über die Chlorung bei Baumaßnahmen zu informieren.  
 
Herr Ferdinand sagt zu, dass die Bevölkerung künftig vorab im Amtsblatt informiert werde. Sollte 
dies wegen der Kurzfristigkeit der Maßnahme nicht reichen, wird über die Homepage der Ge-
meinde und über Wurfzettel informiert.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Klenk bezüglich des Zutrittsschutzes und der Überwachung führt 
Herr Riker aus, dass es Vorschriften gibt, die eingehalten werden.  
 
Bezüglich einer weiteren Anfrage von Gemeinderat Walter teilt der Vorsitzende mit, dass der 
abschließende Grunderwerb noch erfolgen muss.  
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt den Neubau des Hochbehälters Galgenberg. Mit den Pla-
nungsleistungen wird das Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus Murrhardt beauftragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Baubeschluss Neubau Hochbehälter Galgenberg 
 
 
Bereits in seiner Sitzung am 12.05.2015 hat der Gemeinderat die Umsetzung der Trinkwasser-
konzeption für den Bereich Ödernhardt, Bretzenacker und die Nachbarschaftsschule zur Ver-
besserung der Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit beschlossen. Die Verwaltung 
wurde damit beauftragt, die weiteren Planungen voranzutreiben.  
 
Die Konzeption sieht insgesamt fünf Phasen vor: 
 

I. Wasserleitung Hochbehälter Galgenberg – Ödernhardt 
II. Wasserleitung Ortsdurchfahrt Ödernhardt 
III. Wasserleitung Ödernhardt – Nachbarschaftsschule 
IV. Wasserleitung Nachbarschaftsschule – Bretzenacker 
V. Neubau Hochbehälter Galgenberg 

 
In der Gemeinderatssitzung am 21.07.2015 erfolgte die Vergabe für den ersten Bauabschnitt. 
Dieser wurde Anfang des Jahres 2016 abgeschlossen. 
 
Die Vergabe für den dritten und vierten Bauabschnitt erfolgte gemeinsam in der Gemeinderats-
sitzung am 10.05.2016, der zweite Bauabschnitt wurde in der Gemeinderatssitzung am 
19.07.2016 vergeben. Diese Maßnahmen werden bis Ende des Jahres 2016 umgesetzt sein. 
 
Zur konsequenten Umsetzung der Konzeption soll nun der fünfte Bauabschnitt, der Neubau des 
Hochbehälters Galgenberg, realisiert werden. Da diese Maßnahme grundsätzlich förderfähig ist, 
die Antragsfrist jedoch am ersten Oktober eines jeden Jahres ausläuft, wurde bereits von der 
Verwaltung ein Förderantrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Was-
serwirtschaft 2015 (FrWw 2015) gestellt. 
 
Bei der Untersuchung der unterschiedlichen Planungsvarianten wurde unter anderem eine Sa-
nierung des Bestandbehälters, ein Neubau als erdüberdeckter Stahlbetonbehälter sowie die 
Ausführung als Hochbehälter mit Edelstahlbehälter technisch wie wirtschaftlich betrachtet. 
 
Der Baubeginn ist im Jahr 2017, die Fertigstellung im Jahr 2018 geplant. Der Förderhöchstsatz 
beträgt 80 %. Die Finanzierung der Maßnahme soll über die Haushaltspläne 2017 und 2018 
sichergestellt werden. 
 
Als Anlage liegt dieser Sitzungsvorlage ein Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Ri-
ker+Rebmann aus Murrhardt bei, das die Gemeinde bereits bei den Bauphasen 1 bis 4 betreut 
hat. Aus diesem sind die Notwendigkeit der Maßnahme, die Gegenüberstellung der Varianten 
sowie die wirtschaftliche Wertung ersichtlich. Ein Vertreter des Ingenieurbüros wird bei der Ge-
meinderatssitzung zugegen sein, das weitere Vorgehen vorstellen und für Fragen zur Verfü-
gung stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/245/2016 815.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt den Neubau des Hochbehälters Galgenberg. Mit den Pla-
nungsleistungen wird das Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus Murrhardt beauftragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Bauamt   
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5. Abschluss des Radverkehrskonzeptes für den Raum Winnenden / Berglen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 247/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Christ 
vom Ingenieurbüro Karajan, der die Verbesserungspotentiale und Lösungsmöglichkeiten im All-
tagsradverkehrsnetz anhand einer PowerPoint-Präsentation aufzeigt und die Maßnahmen für 
Berglen ausführlich erläutert. 
 
Gemeinderätin Aigner hält die vom Büro Karajan vorgeschlagene Verbesserung bei der Que-
rung am Knotenpunkt K 1916/K 1874 zwischen Birkenweißbuch und Schornbach für nicht sinn-
voll. Der Kurvenbereich kann ihrer Ansicht nach wesentlich schlechter eingesehen werden. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der neugebaute Radweg insbesondere dem Radverkehr 
bergaufwärts dient. Die nach Schornbach fahrenden Radfahrer benutzen sowieso meistens die 
Fahrbahn. Die Sichtbeziehung im Kurvenbereich soll durch eine zusätzliche Anbindung vergrö-
ßert werden. Der alte Anschluss bleibt jedoch nach wie vor bestehen.  
 
Herr Christ ergänzt, dass das Landratsamt als Kostenträger der Maßnahme die vorgeschlagene 
Maßnahme ebenfalls gut heißt und an einer Umsetzung interessiert ist.  
 
Der Vorsitzende betont, dass die vorgestellten Maßnahmen hauptsächlich übergeordnete Stra-
ßen betreffen, für die der Landkreis zuständig ist. Er erhofft sich daher eine Inanspruchnahme 
von Fördertöpfen.  
Die Maßnahmen der Gemeinde betreffen hauptsächlich die Beschilderung und sind recht über-
schaubar. Sie sind mit 7.000 € im Haushalt veranschlagt.  
 
Gemeinderat Tottmann nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Christ, wonach der Radverkehr 
in den Höhenlagen kaum zunimmt. Dem widerspricht seiner Meinung nach die vorgeschlagene 
Querungshilfe an der K 1872 östlich von Kottweil. Er ist der Auffassung, dass man den wenigen 
Radfahrern zumuten kann, dass sie die Straße achtsam queren. 
 
Bürgermeister Friedrich führt hierzu aus, dass die Frage der Verkehrssicherheit sehr subjektiv 
ist. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, beim Landkreis einen Antrag zum Bau einer Querungshil-
fe über die K 1872 östlich von Kottweil zu beantragen und wird dies auch tun. Von sich aus wird 
die Gemeinde aber nicht selbst tätig werden.  



 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt den genannten Maßnahmen zu und beschließt das erarbeitete 
Radverkehrskonzept. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Hauptamt t 
 



 
 

 

 
 

Abschluss des Radverkehrskonzeptes für den Raum Winnenden / 
Berglen 

 
 
Im Frühjahr 2015 wurde das Ingenieurbüro Karajan mit der Erstellung eines Radverkehrskon-
zeptes für den Raum Winnenden und Berglen beauftragt. Das interkommunale Projekt soll Ver-
besserungspotenziale im Alltagsradverkehrsnetz hervorbringen und Lösungsmöglichkeiten auf-
zeigen. Unter Einbeziehung eines Arbeitskreises konnten für Berglen verschiedene Maßnah-
men zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes erarbeitet werden.  
 
Der Ablauf sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen werden in der Aufstellung des Ingenieurbü-
ros Karajan ausführlich erläutert. Diese ist als Anlage beigefügt und Teil der Sitzungsvorlage. 
Folgende Maßnahmen fallen dabei in die Zuständigkeit der Gemeindeverwaltung: 
 

- Schaffung von Radabstellanlagen in der Ortsmitte von Oppelsbohm (dezentrale Standor-
te), im Erlenhof sowie in Steinach im Bereich des Kinderhauses 
 

- Einrichtung einer einheitlichen und durchgängigen Radbeschilderung entlang der Haupt- 
und Ergänzungsrouten des Alltagsradwegenetzes entsprechend den Empfehlungen 
nach dem Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
 

- Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht an zu engen Stellen mit entsprechender An-
passung der Beschilderung 
 

- Einreichung eines Antrags zum Bau einer Querungshilfe über die K1872 östlich von 
Kottweil in Richtung Birkenweißbuch 
 

- Prüfung und ggf. Errichtung eines Schutzstreifens in der Ortsdurchfahrt von Steinach in 
Richtung Hößlinswart  

 
Von Seiten der Verwaltung wird eine zeitnahe Umsetzung angestrebt. Für die genannten Maß-
nahmen soll ein Betrag in Höhe von insgesamt 7.000,00 Euro im Haushalt 2017 zur Verfügung 
gestellt werden. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse der Radverkehrskonzeption zur Kenntnis und 
stimmt den genannten Maßnahmen zu. 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Hauptamt t 
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/247/2016 650.014 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 









































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

6. Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2015/2016 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 239/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende dankt dem Elternbeirat und dem Vorstand des Waldkindergartens für die gute 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung und für das ergänzende Angebot zu den Kindertagesein-
richtungen der Gemeinde. In finanzieller Hinsicht ist dies die günstigste Kindertageseinrichtung 
im Gemeindegebiet. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderätin Jooß bezüglich der Qualitätssicherung teilt der Vorsitzende mit, 
dass die Verwaltung (Kindergartenfachberaterin Frau Jurda, Hauptamtsleiterin Frau Sigloch) in 
regelmäßigen Abständen Gespräche mit dem Waldkindergarten führt. 
 
Gemeinderätin Jooß bittet darum, diesen Punkt in einer Sitzung des Kindergarten-/Jugend- und 
Schulbeirats zu behandeln.   
 
Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2015/2016 
 
 
Der zu leistende Zuschuss an den Waldkindergarten Berglen e.V. für das Kindergartenjahr 
2015/2016 beträgt insgesamt 127.751,81 €. Die Gemeinde Berglen trägt hierbei einen Anteil in 
Höhe von 88.164,23 €, durch den Kindergartenlastenausgleich des Landes Baden-Württemberg 
erhält der Waldkindergarten weitere 39.587,58 €. 
 
Bei 40 zur Verfügung stehenden Kindergartenplätzen entspricht dies einem Gemeindezuschuss 
in Höhe von 2.204,11 € (Vorjahr: 2.149,91 €) je betreutem Kind. Im Vergleich zum Vorjahr er-
höhte sich der Zuschuss der Gemeinde je Platz um 54,20 €. 
 
Im Vergleich hierzu betrug der Zuschuss der Gemeinde für die 235 zur Verfügung stehenden 
Plätze in gemeindeeigenen Einrichtungen 5.149,52 € je Kindergartenplatz. 
 
Neben den Zuschüssen der Gemeinde und des Landes waren die Elternbeiträge mit 28.486,20 
€ die wichtigste Einnahmeposition des Waldkindergartens. 
 
Somit stehen anrechenbaren Ausgaben in Höhe von insgesamt 164.751,98 € anrechenbare 
Einnahmen in Höhe von insgesamt 157.612,70 € gegenüber. Dadurch erwirtschaftete der 
Waldkindergarten im Kindergartenjahr 2015/2016 einen Verlust in Höhe von 7.139,28 €. Dieser 
Verlust wird aus der Rücklage des Waldkindergartens, die in ausreichender Höhe vorhanden 
ist, entnommen. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/239/2016 460.52 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

7. Örtliche Bedarfsplanung 2016/2017 für die Kinderbetreuung in Berglen 
nach § 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 237/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Hauptamtsleiterin Ehmann erläutert dem Gremium die örtliche Bedarfsplanung für die Kinderbe-
treuung anhand einer PowerPoint-Präsentation.  
 
Gemeinderätin Jooß dankt für die gute pädagogische Arbeit, die an allen Kindertageseinrichtun-
gen geleistet wird. Es ist ja als Option angedacht, in Vorderweißbuch eine Kleingruppe einzu-
richten, um das Defizit an Betreuungsplätzen in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 
2018/2019 auszugleichen. Hier stellt sich für sie die Frage nach den räumlichen und zeitlichen 
Bedingungen. Außerdem bittet sie darum, mit der geplanten Einrichtung im künftigen Baugebiet 
„Hanfäcker“ zügig in die Gänge zu kommen. 
 
Dies sei auch im Interesse der Gemeinde, sichert Bürgermeister Friedrich zu.  
Bezüglich der Option, eine Kleingruppe in Vorderweißbuch einzurichten, führt der Vorsitzende 
aus, dass es in Vorderweißbuch zwei Möglichkeiten gebe, die aber noch im Detail geprüft wer-
den müssen.  
 
Gemeinderat Geck betont, dass der geforderte Neubau einer Kindertageseinrichtung im Neu-
baugebiet „Hanfäcker“ und die immer wieder gewünschte optimale Betreuung auch Geld kosten 
werden. Die Gemeinderäte sollten sich bei der Diskussion um künftige Kindergartenbeiträge an 
ihre Forderungen erinnern und sich im Klaren darüber sein, dass wer A sagt, auch B sagen soll-
te. 
 
Zu verschiedenen Anfragen von Gemeinderat Scherhaufer teilt Frau Ehmann mit, dass ein kurz-
fristiger Engpass mit einer kurzfristigen Überbelegung der Gruppen überbrückt werden kann. Die 
Gemeinde kann dies beim KVJS beantragen. Dabei werden pädagogische Belange und die Per-
sonalstärke berücksichtigt. Die Gemeinde ist rechtlich auf der sicheren Seite. Bezüglich der fünf 
Kindergartenplätze, die die Gemeinde im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit in 
Winnenden-Birkmannsweiler belegen kann, führt sie aus, dass momentan nur ein Platz in An-
spruch genommen wird. Die Eltern wollen ihre Kinder natürlich lieber wohnortnah unterbringen. 
Andererseits kann dadurch der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab einem Jahr ge-
wahrt werden.  
 



Zur Anfrage von Gemeinderat Hammer führt der Vorsitzende aus, dass die Gemeinde Berglen 
für den Kindergarten Bürg kein festes Platzkontingent hat. Sofern die Kindergartenplätze nicht 
von der Stadt Winnenden benötigt werden, können auch Kinder aus Berglen aufgenommen 
werden.  
 
Frau Ehmann ergänzt, dass zuletzt fünf Kinder hauptsächlich aus den Ortsteilen Stöckenhof und 
Öschelbronn den Kindergarten in Bürg besucht haben.  
 
Abschließend spricht Bürgermeister Friedrich dem gesamten Kindergartenteam seinen Dank für 
die tolle Arbeit in der Kinderbetreuung aus. Dies wird auch in der Öffentlichkeit so gesehen und 
anerkannt.    
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 

1. Der örtlichen Bedarfsplanung zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuungsangebote 
für Kinder wird zugestimmt. 

2. Das Defizit an Betreuungsplätzen im Kitajahr 2017/2018 und 2018/2019 ist auszuglei-
chen. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu die Einrichtung einer Kleingruppe in Vor-
derweißbuch zu prüfen. Im Haushaltsjahr 2017 sind entsprechende Finanzmittel be-
reitzustellen.  

3. Langfristig soll im Baugebiet „Hanfäcker“ in Rettersburg eine neue Einrichtung ge-
baut werden, die den Bedarf an Betreuungsplätzen ausgleichen kann. Die Inbetrieb-
nahme kann jedoch frühestens zu Beginn des Jahres 2020 erfolgen.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kita-Fachberatung  
  1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Örtliche Bedarfsplanung 2016/2017 für die Kinderbetreuung in 
Berglen nach § 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes 

 
 

Über die örtliche Bedarfsplanung werden der Ausbaustand und die Planung der außerschuli-

schen Betreuung von Kindern im Alter bis zu 12 Jahren dargestellt. Es wird das Ziel verfolgt, ein 

bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zu schaffen.  

 

Die örtliche Bedarfsplanung wird gemäß beiliegender Anlage aufgestellt.  

 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

 

4. Der örtlichen Bedarfsplanung zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuungsangebote für 

Kinder wird zugestimmt. 

5. Das Defizit an Betreuungsplätzen im Kitajahr 2017/2018 und 2018/2019 ist auszugleichen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu die Einrichtung einer Kleingruppe in Vorderweiß-

buch zu prüfen. Im Haushaltsjahr 2017 sind entsprechende Finanzmittel bereitzustellen.  

6. Langfristig soll im Baugebiet „Hanfäcker“ in Rettersburg eine neue Einrichtung gebaut 

werden, die den Bedarf an Betreuungsplätzen ausgleichen kann. Die Inbetriebnahme 

kann jedoch frühestens zu Beginn des Jahres 2020 erfolgen.  

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kita-Fachberatung  
1 x Kämmerei    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/237/2016 460.023 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 























































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

8. Regionale Schulentwicklung in der Raumschaft Winnenden 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 240/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Rektor Ziegler von der Nachbarschaftsschule und führt einleitend 
aus, dass die abermalige Behandlung der regionalen Schulentwicklung im Gremium der Tatsa-
che geschuldet ist, dass ein Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in der 
Raumschaft Winnenden im Bereich der Sekundarstufe 1 erarbeitet wurde, allerdings ohne Ein-
beziehung der Kommunen Leutenbach und Berglen. Für die Gemeinde Berglen stellt sich die 
Situation wie folgt dar: Das Ziel der Kommune ist und bleibt, die Interessen der Schülerinnen 
und Schüler aus Berglen in angemessenem Umfang zu berücksichtigen. Den Berglener Kindern 
sollte weiterhin ein möglichst wohnortnaher Schulbesuch ermöglicht werden. Unter diesem As-
pekt wäre der Erhalt des Gemeinschaftsschulstandortes in Winnenden wünschenswert. Aus der 
Sicht von Berglen muss das Eckpunktepapier hinterfragt werden. Da die Anfahrt von Berglen 
nach Schwaikheim oder Leutenbach wesentlich länger ist als nach Winnenden und zudem ein 
Umstieg am Bahnhof Winnenden erforderlich wird, wird das Interesse der Schüler an diesen 
Schulstandorten als sehr gering eingestuft. Ein Hauptteil der Kinder aus Berglen würde sich im 
Falle der Umsetzung des Eckpunktepapiers höchstwahrscheinlich an den Winnender Realschu-
len anmelden, wo zwischenzeitlich auch ein Hauptschulabschluss gemacht werden kann. Für 
den Vorsitzenden stellt sich die Frage, was die Raumschaft mit einem zweiten westlichen 
Standort gewinnt und was passiert, wenn die beiden Standorte nicht den erhofften Zulauf haben. 
Aus diesen Überlegungen heraus hat der Vorsitzende der Stadt Winnenden angeboten, vier 
Klassenzimmer an der Nachbarschaftsschule für einzelne Jahrgänge der Gemeinschaftsschule 
zur Verfügung zu stellen. Damit könnte das Winnender Raumprogramm geringer ausfallen und 
die Neubaukosten entsprechend reduziert werden.  
 
Rektor Ziegler war von der Entwicklung in der Raumschaft Winnenden, die er übrigens auch nur 
der örtlichen Presse entnehmen konnte, förmlich überrollt. Die Intention der Stadt Winnenden ist, 
den Standort der Robert-Boehringer-Schule in Winnenden aufzugeben. Bis zur Schulanmeldung 
2017/2018 soll die Robert-Boehringer-Schule gemeinsam mit der Ludwig-Uhland-Schule 
Schwaikheim organisatorisch zu einer Gemeinschaftsschule zusammengeführt werden. Rektor 
Ziegler betont, dass es sich jedoch um zwei ganz unterschiedliche pädagogische Konzepte han-
delt. Nach dem Wegfall der Grundschulempfehlung haben die Eltern ein Anrecht jede Schulart 
zu wählen. Er geht davon aus, dass die Eltern aus Berglen, sofern kein Angebot für eine Ge-
meinschaftsschule in Winnenden vorliegt, ihr Kind auf der Realschule anmelden. Er hat aber 
Zweifel, ob dies wirklich für alle betreffenden Kinder die richtige Schulform sein wird, da bei Ge-



meinschaftsschulen eine ganz andere pädagogische Arbeit gefragt ist. Aus diesem Grund könn-
te er sich gut vorstellen, die Klassen 5 und 6 oder alternativ die Klassen 9 und 10 in der Nach-
barschaftsschule aufzunehmen, um so Winnenden eine Entlastung anbieten zu können. Der 
Gedanke Schülerströme von Winnenden nach Berglen umzuleiten sei ja nicht neu. Diese Über-
legungen gab es schon - allerdings vergeblich - als es um die Höfener Schule ging.  
 
Bürgermeister Friedrich zitiert aus dem Protokoll der Schulkonferenz der Robert-Boehringer-
Gemeinschaftsschule vom 08.11.2016, wonach das vorliegende Eckpunktepapier der Gemein-
den Winnenden und Schwaikheim grundsätzlich abgelehnt wird. Eine Fusion wird aufgrund der 
unterschiedlichen pädagogischen Konzeption für nicht möglich gehalten. Raumkonzepte und 
Lernkonzepte seien nicht auf einen Nenner zu bringen und die Fahrwege wären für Schüler aus 
Winnenden und Berglen nicht zumutbar. Gleichzeitig wurde ein Antrag auf erneute Prüfung des 
Neubauvorhabens gestellt und um Prüfung von alternativen Entwürfen gebeten. Der Schul-
standort Winnenden soll erhalten werden.  
Der Vorsitzende würde es sehr begrüßen, wenn man sich innerhalb der Raumschaft die Mühe 
machen würde und die Nachbarschaftsschule bei einem Vor-Ort-Termin eingehend begutachten 
würde, um dann fundiert und detailliert abwägen zu können.  
 
Gemeinderat Scherhaufer empfindet das Vorgehen von Winnenden als Affront gegenüber Berg-
len.  
 
Gemeinderätin Jooß pflichtet bei, dies ist in der Tat sehr enttäuschend. Es wird wieder mal deut-
lich, dass die Schüler aus Berglen massiv benachteiligt werden. Die Eltern werden mit Sicherheit 
mit den Füßen abstimmen und ihr Kind in der Realschule anmelden. Dieser massive Zulauf wird 
jedoch auch Folgen für die Realschulen haben. Die Realschule wird sich mit Sicherheit dadurch 
verändern. Die Zusammenlegung der beiden Gemeinschaftsschulen hält sie aufgrund der ver-
schiedenen pädagogischen Konzepte ebenfalls für äußerst problematisch. Sie hält es für die 
Pflicht der Stadt Winnenden, möglichst viel auszuloten und möglichst viele Alternativen zu prü-
fen. Sie hatte bislang nicht den Eindruck, dass das geschehen ist.   
 
Der Vorsitzende vermisst auch die Koordination des Staatlichen Schulamts.  
 
Gemeinderat Haller spricht sich dafür aus, dass Berglen das vorgestellte Angebot aufrechterhält, 
verlieren kann man ja nichts.  
 
Gemeinderat Geck unterstellt der Stadt Winnenden und dem dortigen Gemeinderat nicht, dass 
leichtfertig Entscheidungen getroffen wurden. Winnenden hat aus der Not heraus diese Ent-
scheidung getroffen. Er betont, dass es falsch wäre, Schreckensszenarien für Eltern und Schüler 
an die Wand zu malen. Man muss jetzt eben die Folgen einer verfehlten Schulpolitik ausbaden. 
Der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung ist bereits die Hauptschule zum Op-
fer gefallen. Die Gemeinde Berglen sollte sich jetzt darauf konzentrieren, offene unterstützende 
Gespräche mit Winnenden zu führen und sich für bessere Busverbindungen einsetzen. 
 
Der Vorsitzende erwidert, dass es nicht sein Ansinnen sei, auf Konfrontation zu gehen, er erwar-
tet jedoch ein faires Miteinander. Im Sinne einer kommunalen Zusammenarbeit hätte er es für 
fair gehalten, wenn die Gemeinde vom Eckpunktepapier nicht erst aus der Zeitung erfahren hät-
te. Auch kann er nicht verstehen, warum die Stadt Winnenden nicht – wie in Schwaikheim ge-
schehen – sich die Nachbarschaftsschule wenigstens angesehen hat.  
 
Gemeinderat Geck stellt den Antrag über die einzelnen Punkte des Beschlussantrags gesondert 
abzustimmen.  
    
 
Das Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in der Raumschaft Win-
nenden im Bereich der Sekundarstufe 1 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 



 
Mit 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Be-
schluss: 
 
Ziel ist und bleibt, eine möglichst wohnortnahe Versorgung der Berglener Schülerinnen 
und Schüler zu gewährleisten. Die Beibehaltung des Winnender Gemeinschaftsschul-
standorts ist daher wünschenswert. In diesem Zusammenhang wird seitens der Gemein-
de Berglen das Angebot erneuert, für einzelne Jahrgangsstufen der Gemeinschaftsschule 
(z.B. die Klassen 5 und 6) die Räumlichkeiten in der Nachbarschaftsschule Berglen am 
Schulstandort in Oppelsbohm zur Verfügung zu stellen (horizontale Teilung). 
 
 
 
Mit 18 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung beschließt der Gemeinderat: 
 
Sofern die räumliche Zusammenführung der Gemeinschaftsschulstandorte am Standort 
Schwaikheim gemäß dem Eckpunktepapier durchgeführt wird, wird dem Abschluss einer 
Schulkostenvereinbarung analog anderer Schularten grundsätzlich zugestimmt. 
 
 
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Eine Beteiligung an den Baukosten einer neuen Schule wird abgelehnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Regionale Schulentwicklung in der Raumschaft Winnenden 
 
 

Von der Stadt Winnenden und der Gemeinde Schwaikheim wurde ein Eckpunktepapier zur 
Weiterentwicklung der Schullandschaft in der Raumschaft Winnenden im Bereich der Sekun-
darstufe 1 entwickelt, das von den jeweils zuständigen Gremien der Schulträgergemeinden En-
de September einstimmig beschlossen wurde (siehe Anlage). Das Eckpunktepapier wurde der 
Gemeinde Berglen zur Kenntnis übermittelt.  
 
Die Zielsetzung lautet, die Stadt Winnenden als zentralen Realschul- und Gymnasialstandort 
sowie die Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim als die beiden zentralen Gemeinschafts-
schulstandorte für die gesamte Raumschaft zu entwickeln. Gemeinsam mit den Nachbarkom-
munen soll eine Überarbeitung des bisherigen Gesamtkonzepts für die weiterführenden Schu-
len in der Raumschaft entwickelt werden. 
 
Auf der Grundlage des beschlossenen Eckpunktepapiers wurde der Prozess der regionalen 
Schulentwicklung für die Raumschaft Winnenden eingeleitet. Unter Federführung des Staatli-
chen Schulamtes fand hierzu am 06. Oktober 2016 ein gemeinsames Gespräch der Kommunen 
in der Raumschaft Winnenden statt. In den kommenden Wochen wird sich der begonnene Pro-
zess fortsetzen und es werden weitere Gespräche stattfinden. Insbesondere werden sich die 
kommunalen und schulischen Gremien mit den Planungen nochmals auseinandersetzen und 
die erforderlichen Beschlüsse herbeiführen.  
 
Für die Gemeinde Berglen stellt sich die Situation wie folgt dar: Das Ziel unserer Kommune ist 
und bleibt, die Interessen der Schülerinnen und Schüler aus Berglen in angemessenem Umfang 
zu berücksichtigen. Den Berglener Kindern sollte weiterhin ein möglichst wohnortnaher Schul-
besuch ermöglicht werden. Unter diesem Aspekt wäre der Erhalt des Gemeinschaftssschul-
standortes in Winnenden wünschenswert.  
 
Um ein wohnortnahes Angebot dieser Schulform für Kinder aus Berglen zu sichern wird vorge-
schlagen, für einzelne Jahrgangsstufen der Gemeinschaftsschule (z.B. die Klassen 5 und 6) 
Räumlichkeiten in der Nachbarschaftsschule Berglen am Schulstandort in Oppelsbohm anzu-
bieten (horizontale Teilung). Der Rektor der Nachbarschaftsschule hat zugesagt, dass nach der 
Durchführung verschiedener Umstrukturierungen vier Klassenzimmer hierfür zur Verfügung 
gestellt werden können. Voraussetzung wäre, dass der Schulbetrieb in Steinach aufrechterhal-
ten wird.  
 
Momentan besuchen die Schülerinnen und Schüler aus Berglen in der Regel - je nach Wohnort 
- die weiterführenden Schulen in den Großen Kreisstädten Winnenden und Schorndorf. Die 
Schülerinnen und Schüler, die die Winnender Schulen besuchen, werden aufgrund des An-
fahrtswegs voraussichtlich auch zukünftig diesen Standort wählen.  
 
Mit Umsetzung des Eckpunktepapiers würden Leutenbach und Schwaikheim zu zentralen Ge-
meinschaftsschulstandorten in der Raumschaft entwickelt. Da die Anfahrt von Berglen nach 
Schwaikheim oder Leutenbach wesentlich länger ist als nach Winnenden und die Kinder außer-
dem am Bahnhof in Winnenden umsteigen müssten, wird das Interesse von Schülerinnen und 
Schülern aus Berglen an diesen Schulstandorten als sehr gering eingestuft. Nach Einschätzung 
der Gemeindeverwaltung wird sich der Hauptteil der Kinder aus Berglen an den Winnender Re-
alschulen anmelden. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt dadurch begünstigt, dass inzwischen 
der Hauptschulabschluss auch auf den Realschulen erworben werden kann. Für diesen Fall 
sollte sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler aus Berglen dort bei der An-
meldung einen Platz erhalten. Im Rahmen der interkommunalen Gespräche wurde von der 
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Stadt Winnenden in diesem Zusammenhang signalisiert, dass mit Raumproblemen in Winnen-
den mittelfristig nicht zu rechnen sei. 
 
Sollte die räumliche Zusammenführung der Gemeinschaftsschulstandorte am Standort 
Schwaikheim gemäß dem Eckpunktepapier durchgeführt werden, wird dem Gemeinderat der 
Abschluss einer Schulkostenvereinbarung analog anderer Schularten grundsätzlich empfohlen, 
sofern diese von der Sache und der Höhe angemessen sind. Diese Kostenbeteiligung ist not-
wendig, um Benachteiligungen der Kinder aus Berglen bei einer Übernachfrage nach Schulplät-
zen zu vermeiden. Von einer Beteiligung an den Baukosten einer neuen Schule wird abgeraten.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Das Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in der Raum-

schaft Winnenden im Bereich der Sekundarstufe 1 wird zur Kenntnis genommen.  
 

2. Ziel ist und bleibt, eine möglichst wohnortnahe Versorgung der Berglener Schüle-
rinnen und Schüler zu gewährleisten. Die Beibehaltung des Winnender Gemein-
schaftsschulstandorts ist daher wünschenswert. In diesem Zusammenhang wird 
seitens der Gemeinde Berglen das Angebot erneuert, für einzelne Jahrgangsstu-
fen der Gemeinschaftsschule (z.B. die Klassen 5 und 6) die Räumlichkeiten in der 
Nachbarschaftsschule Berglen am Schulstandort in Oppelsbohm zur Verfügung 
zu stellen (horizontale Teilung). 

 
3. Sofern die räumliche Zusammenführung der Gemeinschaftsschulstandorte am 

Standort Schwaikheim gemäß dem Eckpunktepapier durchgeführt wird, wird dem 
Abschluss einer Schulkostenvereinbarung analog anderer Schularten grundsätz-
lich zugestimmt. 

 
4. Eine Beteiligung an den Baukosten einer neuen Schule wird abgelehnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kämmerei    
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9. Einheitliches Wanderleitsystem im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer 
Wald - Neue Rundwanderwege in Berglen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 238/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Gemeinderätin Jooß hält das Wanderleitsystem grundsätzlich für gut. Sie erkundigt sich, ob es 
möglich sei, den Wanderführer von W.Hoffmann attraktiver zu gestalten, neu aufzulegen und 
anders zu vermarkten.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass die Verwaltung noch mehrere Hundert Exemplare des Wander-
führers vorrätig hat. Er hält zudem wenig davon, die Wanderfibel neu aufzulegen. Heute gibt es 
Apps, Wegweiser mit QR-Codes, außerdem hat die Fremdenverkehrsgemeinschaft für die Idylli-
sche Straße einen Wanderschuber, in dem einzelne Wege genau beschrieben werden.   
 
Der Gemeinderat nimmt von den Planungen zum Wanderleitsystem Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt  
 



 
 

 

 
 

Einheitliches Wanderleitsystem im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald - Neue Rundwanderwege in Berglen 

 
Die landschaftliche Vielseitigkeit des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald sowie verschie-
dene Freizeit- und Erlebnisangeboten sind sowohl für die einheimische Bevölkerung, als auch 
für Besucher und Gäste die Grundlage für eine naturnahe Erholung. Hierbei ist eine übergeord-
nete und durchgängige Wanderwegekonzeption für das Naturparkgebiet eine zentrale Infra-
struktureinrichtung.  
 
Das einheitliche Wanderleitsystem des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald wird seit 
mehreren Jahren etappenweise geplant und umgesetzt. Bereits in 19 Kommunen wurde das 
Wanderleitsystem in die Praxis umgesetzt. Aktuell haben neben Berglen acht weitere Kommu-
nen mit der Projektplanung begonnen. Dazu gehören unter anderem die Gemeinden Allmers-
bach im Tal und Weissach im Tal.  
 
In Berglen hat sich ein Arbeitskreis aus Vertretern der Vereine (BUND Ortsgruppe Berglen, 
Heimat- und Museumsverein, OGV Bretzenacker), der Gemeindeverwaltung, der Naturparkfüh-
rer sowie dem Revierförster mit der Einrichtung von neuen Wanderwegen befasst. Die Entwick-
lung, digitale Erfassung und Auswertung erfolgte unter Begleitung der Naturparkgeschäftsstelle 
und der Firma Geo-bit. Entstanden sind somit, verteilt auf das komplette Gemeindegebiet, 
sechs neue Rundwanderwege. Als Grundlage für die Rundwanderwege dienten insbesondere 
die Grill- und Spielplätze, Wanderparkplätze und die lokale Gastronomie. Wichtig war auch, 
dass die Wanderwege gut begehbar sind und die landschaftlichen Besonderheiten der Berglen 
im Vordergrund stehen. 
 
Für das Projekt werden Mittel aus der Naturparkförderung beantragt. Die Förderung beträgt 
voraussichtlich 60 % der zuwendungsfähigen Nettokosten. Die Kosten für die Gemeinde Berg-
len belaufen sich damit auf voraussichtlich noch ca. 6.763,17 € (brutto) für Material und Ausfüh-
rungsplanung. Die Mittel werden im Haushaltsplan 2017 zur Verfügung gestellt. 
 
Die Umsetzung erfolgt im Laufe des Jahres 2017. Da im nächsten Jahr mehrere Kommunen im 
Naturpark das Wanderleitsystem umsetzen, muss noch abgestimmt werden, wann die Gemein-
de Berglen mit der Umsetzung beginnen kann. Mit dem Eingang des Förderbescheids kann erst 
im Sommer 2016 gerechnet werden. Daher sollte auch ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bean-
tragt werden.  
 
Die Entwürfe der Wanderwege sind in der Anlage beigefügt. Kleinere Anpassungen im Stre-
ckenverlauf könnten noch während der Ausführungsplanung vorgenommen werden.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt von den Planungen zum Wanderleitsystem Kenntnis.  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt  
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10. Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse der Jahre 2013 und 
2015 sowie Korrektur für das Jahr 2014 für den Abwasserbereich der Ge-
meinde Berglen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 241/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse für die 
Abwasserbeseitigung für die Jahre 2013 bis 2015 wie in Anlage 1 bis 3 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse der Jahre 2013 und 
2015 sowie Korrektur für das Jahr 2014 für den Abwasserbereich der 

Gemeinde Berglen 
 
 
Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (rückwirkend zum 01.01.2013) und der 
damit verbundenen Gebührenkalkulation für die Jahre 2013 bis 2015 wurde vom Gemeinderat 
beschlossen, eine kostendeckende Abwassergebühr zu kalkulieren. 
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens so 
bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähi-
gen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können die Gesamt-
kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden. Davon hat der Gemeinderat sei-
nerzeit Gebrauch gemacht und eine dreijährige Gebührenkalkulation beschlossen. Übersteigt 
am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkos-
ten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kos-
tenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Aus diesem Grund legt die Verwaltung jähr-
lich eine Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses zur Beschlussfassung vor. 
 
Grundlage für die gebührenrechtlichen Ergebnisse sind die Rechnungsergebnisse der Jahres-
rechnung. Hierbei müssen die Rechnungsergebnisse dahingehend bereinigt werden, dass nur 
die Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt sind, die auch das entsprechende Gebührenjahr 
betreffen. 
 
Im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen wurden die Gebühreneinnahmen entsprechend 
bereinigt. Hier werden im entsprechenden Jahr nur die Abschläge jahresgerecht verbucht. Die 
Abrechnung erfolgt in der Regel im Folgejahr. Aus diesem Grund muss die Abrechnung des 
Vorjahres herausgerechnet und die tatsächliche Abrechnung, welche im Folgejahr verbucht 
wurde, hineingerechnet werden. Daher ist ein Vergleich der reinen Haushaltsrechnung nicht 
möglich. 
 
Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2013 schließt insgesamt mit einer Unterdeckung 
in Höhe von 38.363,38 € ab. Diese Unterdeckung darf bis spätestens im Jahr 2018 in einer Ge-
bührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Aufteilung des Gesamtergebnisses weist die 
Schmutzwassergebühr eine Unterdeckung in Höhe von 773,31 €, die Niederschlagswasserge-
bühr eine Unterdeckung in Höhe von 7.772,43 € auf. Auf den Straßenentwässerungskostenan-
teil entfällt eine Unterdeckung in Höhe von 29.817,64 €. Die Berechnung ist in Anlage 1 darge-
stellt. 
 
Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2014, welches bereits in der Sitzung des Ge-
meinderats am 15.12.2015 (vgl. GR-Vorlage SV/113/2015) festgestellt wurde, muss aufgrund 
der Bereinigung der Gebühreneinnahmen korrigiert werden. Es schließt nun insgesamt mit einer 
Überdeckung in Höhe von 48.189,03 € ab. Diese Überdeckung muss bis spätestens im Jahr 
2019 in einer Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Aufteilung des Gesamtergebnis-
ses weist die Schmutzwassergebühr eine Überdeckung in Höhe von 82.814,74 €, die Nieder-
schlagswassergebühr eine Überdeckung in Höhe von 10.937,60 € auf. Auf den Straßenentwäs-
serungskostenanteil entfällt eine Unterdeckung in Höhe von 45.563,31 €. Die Berechnung ist in 
Anlage 2 dargestellt.  
 
Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2015 schließt insgesamt mit einer Überdeckung 
in Höhe von 34.424,34 € ab. Diese Überdeckung muss spätestens im Jahr 2020 in einer Ge-
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bührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Aufteilung des Gesamtergebnisses weist die 
Schmutzwassergebühr eine Unterdeckung in Höhe von 76.870,25 €, die Niederschlagswasser-
gebühr eine Überdeckung in Höhe von 4.061,38 € auf. Auf den Straßenentwässerungskosten-
anteil entfällt eine Unterdeckung in Höhe von 46.507,28 €. Die Berechnung ist in Anlage 3 dar-
gestellt.  
 
Diese Unter- bzw. Überdeckungen der Jahre 2013 bis 2015 sollen in die nächste Gebührenkal-
kulation für den Zeitraum 2018 bis 2020 eingestellt und verrechnet werden. Insgesamt werden 
sich die Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015 dämpfend auf die künftigen Gebührensätze aus-
wirken. 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse für die 
Abwasserbeseitigung für die Jahre 2013 bis 2015 wie in Anlage 1 bis 3 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
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11. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
(NKHR) 
 

   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 243/2016, die Bestand-
teil des Protokolls ist, und ergänzt, dass sich die Verwaltung in Bezug auf die Kosten und den 
fachlichen Austausch Synergieeffekte erhofft.  
 
Gemeinderat Schade erkundigt sich, warum die Kosten noch nicht genau ermittelt werden kön-
nen, wo doch konkrete Angebote vorliegen. 
 
Herr Kisa teilt mit, dass die Verwaltung bestrebt ist, viele Dinge selbst zu erledigen. Gewisse 
Zusatzmodule, wie z.B. die Sachkontenerhebung, werden zum Teil gar nicht benötigt. Anderer-
seits muss die Umstellung zeitgerecht erfolgen, sodass die Verwaltung die Möglichkeit hätte, im 
Bedarfsfall Zusatzmodule zu ordern.  
 
Kämmerer Schreiber weist darauf hin, dass die Gemeinde in jedem Fall die Kosten für die Soft-
ware (43.000 €) und die Kosten für das Büro Heyder + Partner (8.000 €) übernehmen muss. 
Alles weitere sind Zusatzleistungen, die die Gemeinde in Anspruch nehmen kann oder auch 
nicht.  
 
Gemeinderat Geck begrüßt den Ansatz der Kommune, die Umstellung mit Gleichgesinnten an-
zugehen. Er erkundigt sich, ob das Büro Heyder + Partner einziger Anbieter war oder ob es Al-
ternativen gegeben hat. 
 
Herr Kisa informiert, dass zwar zwei weitere Anbieter eingegeben haben, dass die Verwaltung 
sich aber bei der Firma Heyder + Partner die meisten Erfahrungen verspricht.  
 
Kämmerer Schreiber fügt an, dass die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen ein Projekt mit einer gewissen Tragweite darstellt, für das man einen zuver-
lässigen und kompetenten Partner haben möchte. Auch andere Kommunen haben gute Erfah-
rungen mit dem Büro gemacht.   
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Teilnahme der Gemeinde Berglen am kommunalen Ge-
meinschaftsprojekt zusammen mit den Gemeinden Althütte, Kaisersbach, Spiegelberg 



und Großerlach. Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt entsprechende Verpflichtun-
gen einzugehen und für die kommenden Jahre Haushaltsmittel in notwendiger Höhe be-
reitzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat in seiner Sitzung am 17.11.2015 den Grundsatz-
beschluss (vgl. GR-Vorlage SV/096/2015) gefasst, die Umstellung auf das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für den Gemeindehaushalt und den Eigenbetrieb 
Wasserwerk auf den letztmöglichen Zeitpunkt, d.h. den 01.01.2020, vorzunehmen. 
 
Zwischenzeitlich liegt der Gemeindeverwaltung das Umstellungsangebot für die verwendete 
Finanzsoftware FinanzPlus der Firma Dataplan, welches über das Kommunale Daten- und Re-
chenzentrum Stuttgart (KDRS) bzw. das Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH (RZRS 
GmbH) betreut wird, vor. Die einmaligen Umstellungskosten für die Anwendungssoftware belau-
fen sich vorbehaltlich neuer Preisfestsetzungen durch den Verwaltungsrat des Zweckverbands 
KDRS und/oder den Aufsichtsrat der RZRS GmbH derzeit auf insgesamt 43.043,33 €. Darin 
enthalten sind die notwendigen Zusatzlizenzen, die Installationsarbeiten, die Anpassung von 
Schnittstellen und die notwendigen Schulungskosten etc. Durch die Umstellung werden auch 
die jährlichen laufenden Kosten für die Softwarewartung und die Betriebskosten ansteigen. 
Vorbehaltlich von Preisanpassungen betragen diese Mehrkosten voraussichtlich ca. 6.000,00 € 
pro Jahr. 
 
In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Gespräche mit Gemeinden aus der Raumschaft 
stattgefunden, die ebenfalls die Finanzsoftware FinanzPlus verwenden. Es wurde ein Konsens 
erzielt, vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gemeinderäte, die Umstellung gemeinsam 
bis zum 01.01.2020 vorzunehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund wurden mit verschiedenen Anbietern für kommunale Beratungsleistun-
gen Gespräche zur Umsetzung der Einführung des NKHR geführt. Hierbei hat die Kommunal-
beratung Heyder+Partner aus Tübingen ein schlüssiges Konzept vorgestellt, dass in einem ge-
meinsamen Projekt mit den Gemeinden Althütte, Kaisersbach, Spiegelberg, Großerlach und 
Berglen unter Begleitung der Kommunalberatung münden soll. Heyder+Partner ist der Gemein-
deverwaltung seit vielen Jahren als zuverlässiger Partner in Kommunalfragen bekannt. Das 
Unternehmen hat u.a. die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr in Berglen begleitet. 
 
Heyder+Partner soll in diesem interkommunalen Projekt als externer Partner vorrangig die Pro-
jektsteuerung sowie die Schulungen innerhalb des Vorhabens begleiten. Individuell kann jede 
Gemeinde für sich weitere Teilleistungen beauftragen. Diese Teilleistungen sind u.a. die Erar-
beitung eines Produktplanes, die interne Leistungsverrechnung, die Vermögensbewertung mit 
verschiedenen Teilen (z.B. Bewertung der Straßen und Wege, Bewertung der Gebäude, Bewer-
tung der Forderungen etc.) sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz. 
 
Die dann gebildete Projektgruppe NKHR mit den Gemeinden Althütte, Kaisersbach, Spiegel-
berg, Großerlach und Berglen soll inklusive des Beraterteams von Heyder+Partner als primärer 
Wissensträger und somit auch als „Motor“ des gesamten Umstellungsprozesses agieren. Im 
Team wird über die Umsetzung des Projektes in den jeweiligen Gemeinden berichtet, der 
SOLL-IST Vergleich hinsichtlich des Projektplanes vorgenommen, Probleme besprochen und 
Lösungswege erarbeitet. Sofern einzelne Aufgaben, z.B. die Straßenbewertung, nicht mit eige-
nen Ressourcen in den Gemeinden erarbeitet werden können, erarbeitet die Projektgruppe 
Empfehlung für eine Alternative, die der Kommune und den Gremien zur Entscheidung vorge-
legt werden können. Die Aufgabe der Projektgruppe ist außerdem Prozessabläufe, z.B. bei der 
Inventarisierung, zu dokumentieren, so dass auch nach Abschluss des Projektes andere Mitar-
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beiterinnen und Mitarbeiter auf das Wissen zurückgreifen können. 
 
Parallel zum Projekt wird durch Heyder+Partner ein Projekthandbuch „Umstellung auf NKHR – 
Gemeinde Althütte – Gemeinde Berglen – Gemeinde Großerlach - Gemeinde Kaisersbach, 
Gemeinde Spiegelberg“ erstellt, welches in Form von Fragen der Verwaltung und Antworten 
von Heyder+Partner bzw. der Projektgruppe nach den Bereichen Vermögensbewertung, Pro-
duktplan, interne Leistungsverrechnung, Forderungsbewertung, Finanzbeziehungen zu Eigen-
betrieben, Gesellschaften und Zweckverbänden, Eröffnungsbilanz und Haushaltsplanung ge-
gliedert ist.  
 
Der Zeitraum für das Gemeinschaftsprojekt soll insgesamt drei Jahre betragen. Die Projektkos-
ten für die Projektsteuerung für den gesamten Zeitraum belaufen sich im Verbund mit fünf Ge-
meinden auf insgesamt 47.600,00 € brutto. Auf die Gemeinde Berglen entfallen hier Gesamt-
kosten in Höhe von 9.520,00 € brutto. Hinzu kommen Kosten für Schulungen im Umfang von 
ca. zehn Schulungstagen. Hierfür fallen weitere Kosten in Höhe von 3.570,00 € brutto an. Sollte 
eine Gemeinde nicht am Gemeinschaftsprojekt, z.B. aufgrund eines gegenteiligen Gemeinde-
ratsbeschlusses, teilnehmen dürfen, erhöhen sich die Gesamtkosten für die einzelnen Gemein-
den entsprechend.  
 
Wie vorstehend bereits angeführt, besteht für jede Gemeinde individuell die Möglichkeit ver-
schiedene weitere Teilleistungen bei Heyder+Partner zu beauftragen. Die Kosten hierfür lassen 
sich z.B. für die Gemeinde Berglen wie folgt darstellen: 
 

 Erarbeitung des Produktplanes  Pauschal   3.570,00 €  

 Interne Leistungsverrechnung   Pauschal   2.380,00 €  

 Sachkontenerhebung 2014 – 2019  Pauschal   5.355,00 €  

 Sachkontenerhebung 1974 – 2013  Pauschal 10.710,00 €  

 Bewertung der Straßen, Wege, Plätze Pauschal 14.280,00 €  

 Bewertung der Gebäude   Pauschal   5.950,00 €  

 Bewertung der Grundstücke   Pauschal   5.950,00 €  

 Erstellung der Eröffnungsbilanz  Pauschal   5.950,00 €  
 
Maximal werden somit für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen einmalige Kosten in Höhe von voraussichtlich ca. 115.000,00 € brutto anfallen, die 
sich auf die kommenden drei Haushaltsjahre verteilen. 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Teilnahme der Gemeinde Berglen am kommunalen Ge-
meinschaftsprojekt zusammen mit den Gemeinden Althütte, Kaisersbach, Spiegelberg 
und Großerlach. Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt entsprechende Verpflichtun-
gen einzugehen und für die kommenden Jahre Haushaltsmittel in notwendiger Höhe be-
reitzustellen.  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

12. Betriebsplan des Gemeindewalds Berglen für das Forstwirtschaftsjahr 
2017 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 229/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt kurz und führt ergänzend aus, dass nur so viel einge-
schlagen wird, wie auch wieder nachwächst. 
 
Gemeinderat Geck bittet um eine aufklärende Berichterstattung im Amtsblatt hierüber.  
 
Der Vorsitzende sagt zu, eine Information des Revierleiters Grass zu veröffentlichen.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Dem Betriebsplan des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis für das Forstwirtschaftsjahr 2017 
wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Betriebsplan des Gemeindewalds Berglen für das 
Forstwirtschaftsjahr 2017 

 
 
Nach § 51 Abs. 1 Landeswaldgesetz ist von der unteren Forstbehörde jährlich ein Betriebsplan 
für den Kommunalwald aufzustellen.  
 
Der Geschäftsbereich Forst des Landratsamtes hat daher mit Schreiben vom 10.10.2016 der 
Gemeinde Berglen den Betriebsplan des Gemeindewaldes für das kommende Forstwirtschafts-
jahr 2017 vorgelegt (siehe Anlage), um die Beschlussfassung hierüber gemäß § 51 Abs. 2 des 
Landeswaldgesetzes herbeizuführen. 
 
Die Summe der Einnahmen im Forstwirtschaftsjahr 2017 wird mit 297.200,00 € veranschlagt. 
Die voraussichtlichen Ausgaben belaufen sich auf 172.400,00 €. 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem Betriebsplan des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis für das Forstwirtschaftsjahr 2017 
wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/229/2016 855.11 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 













Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

13. Einziehung einer Teilfäche des öffentlichen Feldwegs Flst. 2 auf Gemar-
kung Reichenbach 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 246/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der öffentliche Weg in der Realität nicht mehr begehbar 
ist, da er völlig zugewuchert ist. Durch die Einziehung und die Veräußerung müsste die Gemein-
de die laufenden Unterhaltsverpflichtungen nicht weiter übernehmen. Mögliche über das Grund-
stück verlaufende Leitungen können dinglich gesichert werden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Haller bezüglich einer aus dem Flst 73 laufenden Quelle teilt der 
Vorsitzende mit, dass keine Maßnahmen geplant seien. 
 
Gemeinderat Frey erkundigt sich nach dem Kaufpreis für die beiden Grundstücke. 
 
Der Vorsitzende wird hierüber Auskunft in nichtöffentlicher Sitzung erteilen. 
 

Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Die im beiliegenden Lageplan rot markierte Teilfläche des öffentlichen Weges 

Flst.Nr. 2 auf Gemarkung Reichenbach ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. 
Sie soll deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Straßengesetz (StrG) eingezogen werden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § 7 Abs. 3 StrG 
im Amtsblatt der Gemeinde Berglen öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, 
dass Einwendungen gegen die geplante Einziehung innerhalb von drei Monaten 
vorgebracht werden können.  

3. Die Vermessung und Veräußerung wird erst nach Abschluss des Einziehungsver-
fahrens durchgeführt. 

   
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt    
 



 
 

 

 
 

Einziehung einer Teilfäche des öffentlichen Feldwegs Flst. 2 auf 
Gemarkung Reichenbach 

 
 
Die Gemeinde Berglen hat die Absicht, die Grundstücke Flst. 70 und Flst. 73 am Herderweg in 
Reichenbach zu veräußern. Das Flst. 73 grenzt unmittelbar an den seit vielen Jahren ungenutz-
ten Feldweg 2 (Verbindung zwischen Herderweg und Feldweg 74) an. Es besteht die Möglich-
keit, dieses Teilgrundstück ebenfalls zu veräußern.  
 
Dieser Teil des öffentlichen Feldwegs wird schon lange Zeit nicht mehr genutzt und ist bereits 
völlig zugewuchert. Da der Weg für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist, bestehen aus Sicht 
der Verwaltung keine Bedenken gegen eine Einziehung und Entwidmung der Teilfläche. 
 

         
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/246/2016 785.04 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

1. Die im beiliegenden Lageplan rot markierte Teilfläche des öffentlichen Weges 

Flst.Nr. 2 auf Gemarkung Reichenbach ist für den öffentlichen Verkehr entbehr-

lich. Sie soll deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Straßengesetz (StrG) eingezogen werden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § 7 Abs. 3 StrG 

im Amtsblatt der Gemeinde Berglen öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, 

dass Einwendungen gegen die geplante Einziehung innerhalb von drei Monaten 

vorgebracht werden können.  

3. Die Vermessung und Veräußerung wird erst nach Abschluss des Einziehungsver-

fahrens durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Ordnungsamt    
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

14. Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der Nachtrags-
vereinbarungen und Kostenfortschreibung 
 

   

    
Zur Beratung und Beschlussfassung liegt die Sitzungsvorlage 248/2016 und die Tischvorlage 
zur Sitzungsvorlage vor. Die Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 
 

- Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 11.017,51 € brutto 
sowie 

- Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 6.186,69 € brutto 
 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreiteiligen 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der 
Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 

 
 
Bisher sind keine weiteren Nachtragsvereinbarungen eingegangen.  
 
Die Gemeindeverwaltung wird zur Gemeinderatssitzung am 15.11.2016 ggf. eine Tischvorlage 
mit bis dahin evtl. eingehenden Nachtragsvereinbarungen erstellen sowie eine aktuelle Kosten-
fortschreibung nachreichen.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die Nachträge und nimmt die Kostenfortschreibung zur 
Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/248/2016 563 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.11.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 





































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.11.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Denise Bührer; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; 
Herr Attila Kisa 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

15. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über eine bei der Gemeindeverwaltung eingegangene 
Spende: 
 
Rosemarie Martin (ev. Kirchengde. Winnenden)  Jugendtreff   20,00 €   
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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